
Was darf die Hausverwaltung?

RECHT. Es entstehen immer wie-
der Unsicherheiten darüber, was 
eine Hausverwaltung ohne Be-
schlussfassung tun darf und was 
nicht. Kann hier ohne Nachfrage 
zu einem günstigeren Stroman-
bieter gewechselt werden? Prin-
zipiell ja, weiß Michael Wawer-
sik (WAM Immobilien). Gemäß 
dem Wortlaut der § § 28, 29 WEG 
sind in den Angelegenheiten der 
ordentlichen und außerordent- 
lichen Verwaltung normalerweise 
Beschlussfassungen der Eigen- 
tümer herbeizuführen, die dann 
von der Hausverwaltung umge-
setzt werden. 

In der Praxis bedeutet das al-
lerdings, dass nicht wegen jeder 
kleinen Maßnahme ein Beschluss 
herbeigeführt werden muss. Es ist 
ja gerade die Aufgabe der Haus-
verwaltung, sich um die täglichen 
Dinge und den normalen „Be-
trieb“ einer Wohnanlage zu küm-
mern, ohne dass damit die Eigen-
tümer belastet werden.

Wahrung des Bestandes
Jedesmal eine Beschlussfassung 
durchzuführen, ist auch in der 
Regel viel zu zeit- und personal-
aufwendig. Die Hausverwaltung 
kann daher „normale“ Aufgaben 
der Verwaltung ohne Beschluss-

fassung durchführen, wenn der 
„Bestand“ gewahrt bleibt, wie 
z.B. Abschluss Gebäudeversiche-
rung, Instandhaltungsaufträge,  
z. B. Neumalen der Linien auf 
einem Parkplatz, oder das Aus-
verhandeln von neuen, besse-
ren Konditionen bei Verträgen 
vornehmen (Strom, Polizze Ge-
bäudeversicherung etc.). Auch 
können Reparaturaufträge für 
Arbeiten, die notwendig sind, 
jederzeit erteilt werden, da diese 
sowieso nicht abgelehnt werden 
können.

Angebotseinholung
Auch ist es ein Irrglaube, dass 
wegen jeder Arbeit immer drei 
Angebote eingeholt werden müs-
sen. Gemäß § 20 Abs. 4 Satz 2 
WEG hat der Hausverwalter nur 
für Erhaltungsarbeiten, die über 
die laufende Instandhaltung hin-
ausgehen, mindestens 3 Angebote 
einzuholen. Nur das ist auch sinn-
voll, denn bei größeren Arbeiten 
geht es um höhere Geldbeträge, 
so dass sich ein Preisvergleich 
hier lohnt. Bei kleineren Aufträ-
gen ist es völlig ausreichend zu 

prüfen, ob das Angebot von den 
Kosten her „angemessen“ ist. Ist 
dies der Fall, kann der Auftrag er-
teilt werden. Grundsätzlich gilt: 
Eine Hausverwaltung ist immer 
nach den Grundsätzen der Spar-
samkeit, Wirtschaftlichkeit und 
Zweckmäßigkeit auszuüben“, 
erläutert Michael Wawersik.

Rechte und Pflichten einer Hausverwaltung 
bei der Verwaltung von WEG (Wohnungseigentümergemeinschaften).

„Hausverwaltungen 
benötigen 

für Angelegenheiten 
der ordentlichen 
Verwaltung keine 

Abstimmung.“ 
Michael Wawersik  
WAM Immobilien

RECHT. Vieles muss in einer WEG  
abgestimmt werden. Der Wechsel  
des Stromanbieters gehört allerdings 
nicht dazu.
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In „Immobilien aktuell“ geben 
die VN in Zusammenarbeit  
mit der Fachgruppe der  

Immobilien- und Vermögenstreu-
händer der Wirtschaftskammer  
Tipps für den Immobilienbereich.


